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Das Handelsgericht Wien hat als Berufungsgericht durch 

die Richter Hofrat Dr. Schmidt (Vorsitzender), 

Dr. Steinberger und KR Ing. Senft in der Rechtssache 

der klagenden Partei 

vertreten durch 

wider die beklagte 

" 

wegen 

EUR 1.500,-- samt Nebengebühren, über die Berufung der 

beklagten Partei gegen das Urteil des Bezirksgerichtes 

für Handelssachen Wien vom 22.10.2010, GZ 3 C 45/10d­

10, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 

Der Berufung wird t eil ­

w eis e Folge gegeben. 

Das angefochtene Urteil wird 

abgeändert, sodass es 

insgesamt wie folgt zu lauten 

hat: 

I/Die beklagte Partei ist 

schuldig, der klagenden Partei 

EUR 250,-- samt 4 % Zinsen 

seit 12.1.2010 binnen 14 Tagen 

zu bezahlen. 

Das Mehrbegehren von EUR 

1 . 250 , - - samt 4 % Zinse n sei t 

12.1.2010 wird abgewiesen. 
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Die klagende Partei ist 

schuldig, der be klagten Partei 

die mit EUR 636,68 (darin 

enthalten EUR 4,84 an 

Barauslagen und EUR 108,72 an 

USt) bestimmten Verfahrens­

kosten binnen 14 Tagen zu 

ersetzen. " 

Die klagende Partei ist 

schuldig, der be klagten Partei 

die mit EUR 288,93 (darin 

enthalten EUR 102,92 an 

Barauslagen und EUR 31,-- an 

USt) bestimmten Kosten des 

Berufungsverfahrens binnen 14 

Tagen zu ersetzen. 

Die Revision ist jedenfalls 

unzulässig. 

E n t s ehe i dun g s g r ü n d e 

Mit dem angefochtenen Urteil erkannte das Erstgericht 

die Beklagte schuldig, der Klägerin EUR 1.500, -- samt 

4 % Zinsen seit 12.1.2010 zu bezahlen. Die dazu auf den 

Seiten 3 bis 5 der Urteilsausfertigung getroffenen 

Feststellungen, auf die verwiesen wird, beurteilte das 

Erstgericht in rechtlicher Hinsicht - zusammengefasst ­

dahingehend, dass die Klägerin gemäß § 31 Abs. 1 Z 4 
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GlBG diskriminiert worden sei, da der Türsteher der 

Beklagten der Klägerin auf Grund ihrer schwarzen 

Hautfarbe den Zutritt zum Lokal verweigert habe. Unter 

Berücksichtigung des im § 35 Abs. 2 GlBG genannten 

Mindestbetrags für den Schadenersatz sowie die Schwere 

der Demütigung der Klagerin sei der begehrte Betrag von 

EUR 1.500,-- als i~naterieller Schadenersatz 

gerechtfertigt. 

Dagegen richtet sich die Berufung der beklagten Partei 

aus dem Grund der unricht igen rechtlichen Beurteilung 

mit dem Antrag, das angefochtene Urteil abzuandern, in 

eventu aufzuheben und die Rechtssache zur neuerlichen 

Entscheidung an das Erstgericht zurückzuverweisen. 

Die Klägerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu 

geben. 

Die Berufung ist teilweise berechtigt. 

Soweit sich der Rechtsmittelvortrag der Beklagten gegen 

die Zurechnung des Verhaltens ihres Türstehers wendet, 

ist ihr Folgendes zu entgegnen: 

Da die Klägerin beabsichtigte, das Lokal der Beklagten 

zu besuchen, bestand eln vorvertragliches 

Schuldverhältnis. Innerhalb eines solchen haftet der 

Vertragspartner für seinen Gehilfen nach § 1313a ABGB 

(SZ 62/187, SZ 64/189, JBl. 1991, 586 u.v.a.). Es kommt 

daher die Gehilfenhaftung gemäß § 1313a ABGB und nicht 

die Besorgungsvorschriftenhaftung des § 1315 ABGB zur 

Anwendung. 
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Es entspricht der ständigen höchstgerichtlichen 

Rechtsprechung (3 Ob 234/05s, 2 Ob 193/04b, 1 Ob 

150/09d) , dass zwar auch vorsätzliche unerlaubte 

Handlungen in Erfüllung einer vertraglichen Pflicht in 

einer dem Schuldner zurechenbaren Weise vom 

Erfüllungsgehilfen begangen werden können, dass jedoch 

hiezu ein innerer Sachzusammenhang der schädigenden 

Handlung des Erfüllungsgehilfen mit der 

Vertragserfüllung gefordert wird. Nur dann, wenn die 

unerlaubte Handlung des Gehilfen in den Aufgabenbereich 

eingreift, zu dessen Wahrnehmung er vom Schuldner 

bestimmt worden ist, hat der Schuldner dafür 

einzustehen. 

Da der Einlass von Gästen, bzw. die Verweigerung des 

Einlasses zum unmittelbaren Aufgabenbereich des 

Türstehers gehört, hat sich die beklagte Partei dessen 

Verhalten lm Sinne der oben 

zitierten Judikatur zurechnen zu lassen. Die 

Einstellung des Verwaltungsstrafverfahrens gegen die 

beklagte Partei ist für das vorliegende Verfahren 

rechtlich irrelevant. 

Zur Höhe des Schadenersatzanspruches ist primär 

auszuführen, dass die Klägerin selbst nur elne 

Diskriminierung gemäß § 31 Abs. 1 Z 4 GlBG und demgemäß 

einen Schadenersatz gemäß § 3S Abs. 1 GlBG geltend 

machte, während das Erstgericht einen 

Schadenersatzzuspruch gemäß § 3S Abs. 2 GlBG (unter 

Berücksichtigung des dort genannten Mindestbetrages) 

zusprach. Ein Zuspruch nach dieser Geset zesstelle 
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verbietet sich jedoch schon deshalb, weil die Klägerin 

nur einen Verstoß gemäß § 31 Abs. 1 Z 4 GlBG geltend 

machte und ihren Anspruch auf § 35 Abs. 1 GIBG stützte. 

Grund des immateriellen Schadenersatzes im 

österreichischen Recht ist es, die durch ein bestimmtes 

Ereignis entstandenen Unlustgefühle auszugleichen. Bei 

der Beurteilung der Höhe ist es naheliegend - wie auch 

von der beklagten Partei angedacht auf die 

Schmerzensgeldsätze in Österreich zurückzugreifen. 

Diese belaufen sich ln etwa auf EUR 100, -­ bis EUR 

300,-- pro Tag, abgestuft nach leichten, mittleren und 

schweren Schmerzen. 

Bei der Bemessung der Höhe des immateriellen 

Schadenersatzes ist insbesondere auf die Dauer der 

Diskriminierung und die Erheblichkeit der 

Beeinträchtigung Bedacht zu nehmen (9 ObA 18/08z) 

Durch das vom Tür steher der be klagten Partei geset zte 

Verhalten wurde die Klägerin diskriminiert, wobei die 

entstandene Beeinträchtigung insbesondere in Relation 

zu den selbst für schwache Schmerzen zuerkannten 

Beträgen mi t einem außerhalb des Ermessensspielraumes 

liegenden Betrag bewertet wurde. Ein Betrag von 

EUR 250,-- erscheint dem Berufungsgericht als 

angemessener Ersatz für die erlittene persönliche 

Beeinträchtigung der Klägerin. 

Der Berufung war daher teilweise Folge zu geben. 

Die Kostenentscheidung hinsichtlich des 
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erstinstanzlichen Verfahrens gründet sich auf § 43 

Abs. 1 ZPO. Die Klägerin hat mit 17 % obsiegt und ist 

mi t 83 % unterlegen, sodass die Beklagte Anspruch auf 

66 % ihrer Kosten hat. Der Klägerin stehen 17 % der 

Pauschalgebühr zu. Auch der Schriftsatz der Beklagten 

vom 22.6.2010 als zulässiger vorbereitender Schriftsatz 

(§ 257 Abs. 3 ZPO) war nach TP 3A RATG zu honorieren. 

Die Kosten des Berufungsverfahrens basieren auf den 

§§ 50, 43 Abs. 1 ZPO. Da es sich bei der Berufung um 

keinen das Verfahren einleitenden Schriftsatz im Sinne 

des § 23a RATG handelt, war nur eine ERV-Gebühr in der 

Höhe von EUR 1,80 der Kostenentscheidung zu Grunde zu 

legen. 

Der Ausspruch über die Unzulässigkeit der Revision 

ergibt sich aus den §§ 500 Abs. 2 Z 2, 502 Abs. 2 ZPO. 
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